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NNeeuurreeggeelluunngg  PPffeerrddeekkeennnnzzeeiicchhnnuunngg  uunndd  PPffeerrddeeppaassss  

 

 

Grundlage:  Neue VO (EG) Nr. 504/2008, gültig ab 01.07.2009 

 

Ziel der VO:   ∼  Stärkung des Verbraucherschutzes, da Pferde grundsätzlich als   

  lebensmittelliefernde Tiere eingestuft werden 

 ∼ Rückverfolgbarkeit eines Seuchengeschehens 

 

Wesentliche Punkte der VO:  

 

• ab 01. Juli 2009 Erfassung  aller Equiden in einer zentralen Datenbank  

 

• ab 01. Juli 2009 benötigen alle Equiden einen Equidenpass  als Identifizierungsdokument 

 

• Equiden, geboren vor 01. Juli 2009, bisher nicht registriert u. gechipt und ohne Equidenpass  

    ⇒⇒⇒⇒    müssen gechipt und registriert werden bis spätesten s 31. Dezember 2009 

⇒⇒⇒⇒    benötigen Equidenpass bis spätestens 31. Dezember 2 009 
   

• Equiden, geboren vor 01. Juli 2009, bereits gekennzeichnet und mit Equidenpass 

    ⇒⇒⇒⇒    nur Registrierung in der zentralen Datenbank bis sp ätestens 31. Dezember 2009 

 

• Equiden, geboren ab 01. Juli 2009 

⇒⇒⇒⇒    müssen vor dem 31. Dezember des Geburtsjahres bzw. innerhalb von sechs Monaten 

 nach dem Geburtsdatum identifiziert werden, je nac hdem welche Frist später abläuft 

⇒⇒⇒⇒    benötigen einen Equidenpass als Identifizierungsdok ument 

 

• Schlachtung oder Tod von Equiden: 

⇒⇒⇒⇒    Transponder ist durch Einziehung, Vernichtung oder Entsorgung vor Ort unter 

 amtlicher Aufsicht vor späterem Missbrauch zu schü tzen 

⇒⇒⇒⇒    Identifizierungsdokument ist ungültig zu machen und  anschließend zu vernichten 

⇒⇒⇒⇒    Bescheinigung an die das Identifizierungsdokument a usstellende Behörde, dass das 

 Tier geschlachtet oder getötet wurde und wann dies  geschah 

⇒⇒⇒⇒    Abmeldung des Equiden aus der Datenbank 


